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Sparkasse Gera-Greiz, 
hier: Gewinnausschüttung an die Stadt Gera in den letzten 10 Haushaltsjahren 

Sehr geehrter Herr Dr. Frank, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Beantwortung Ihrer Anfrage vom 27. Juli 2020 nach der Höhe der Gewinnausschüttung 
der Sparkasse Gera-Greiz an die Stadt Gera in den letzten 10 Haushaltsjahren geben wir 
Ihnen form- und fristgerecht folgende Übersicht zur Kenntnis: 

HH-Jahr GF-Jahr BV DS-Nr. Beschluss SR vom 
Auszahlung in EUR netto 

je Träger 

2010 2009 20/2010 29.09.2010 725.206,93 

2011 2010 89/2011 08.09.2011 1.089.205,96 

2012 2011 70/2012 13.092.012 1.645.040,29 

2013 2012 86/2013 12.09.2013 1.700.098,46 

2014 2013 70/2014 03.07.2014 1.368.316,55 

2015 2014 45/2015 17.09.2015 1.351.379,85 

2016 2015 54/2016 25.08.2016 1.182.260,70 

2017 2016 73/2017 24.08.2017 1.044.019,58 

2018 2017 86/2018 27.09.2018 1.680.023,97 

2019 2018 141/2019 21.11.2019 866.585,18 

Gesamt 12.652.137,47 

Dargestellt sind jeweils die Nettoausschüttungen, die sich nach Abzug von Kapitalertragsteuer 
und Solidaritätszuschlag von der Bruttoausschüttung ergeben. 

Zentraler Stadtservice H35 
Heinrichstraße 35, 07545 Gera 
Vorab-Terminvereinbarung 
am Empfang, unter 0365 838-1900 
oder im Internet unter www.gera.de/H35  

Bankverbindung: 
Sparkasse Gera-Greiz 
IBAN DE90 8305 0000 0000 0000 19, BIC HELADEF1GER 
Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt 
IBAN DE92 8309 4454 0361 2365 05, BIC GENODEF1RUJ 



Bisher konnte im laufenden Haushaltsjahr ein Ertrag und eine Einzahlung aus Ausschüttung 
eines Teils des im Geschäftsjahr 2019 erzielten Jahresüberschusses noch nicht verbucht 
werden. In Anwendung einer entsprechenden Empfehlung der Bankaufsichtsbehörden, 
zunächst bis zum 1. Oktober 2020 Ausschüttungen nicht vorzunehmen, wurde dem 
zuständigen Verwaltungsrat der Sparkasse Gera-Greiz ein Ergebnisverwendungsbeschluss 
noch nicht vorgelegt. 

In Übereinstimmung mit § 22 Absatz 2 Satz 2 der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt 
Gera und seiner Ausschüsse geht diese Antwort auch jeder anderen Fraktion zu. 

Etwaige Rückfragen beantworten wir gern. 

Mit freundlichen Grüßen 

1. 
Julian 	onarb 
Ob&bür(ge/rme ter 

Seite 2 von 2 


	Page 1
	Page 2



